
Zusatzabkommen CH-FR – Bescheinigung Arbeitgeber an KSTV

Bescheinigung des Arbeitgebers1

für in Frankreich ansässige Arbeitnehmer gemäss Artikel 4 des Doppelbesteuerungs-
abkommens Schweiz/Frankreich, die Artikel 17 und Artikel 28ter des Abkommens unter-
liegen*
è �Einzureichen bei der zuständigen kantonalen Steuerverwaltung, wenn der Arbeitgeber 

die Quellensteuer nicht elektronisch abrechnet und kein offizielles kantonales Formular 
existiert.

Angaben zur steuerpflichtigen Person bzw. des Arbeitnehmers:

1.	 Name(n)2:

2.	 Vorname(n)2:

3.	 Geburtsdatum²:

4.	 Adresse:

5.	 Postleitzahl²:

6.	 Wohnort²:

7.	 Geburtsort:

8.	 Zivilstand:

9.	 Steuernummer FR:

10.	 AHV-Nummer:	 756.

11.	 Kalenderjahr, in dem das Einkommen erzielt wurde2:

12.	 Telearbeitsquote in Prozent2, 3:	 %

13.	 Gesamtbetrag der Bruttovergütungen2, 3:	 CHF

Kontaktangaben Arbeitgeber:	 Die Richtigkeit und 
	 Vollständigkeit bestätigt:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Ort/Datum:

1	Der in diesem Formular verwendete Begriff Arbeitgeber umfasst nebst dem «herkömmlichen» Arbeitgeber alle 
Schuldner der steuerbaren Leistung i.S. von Ziffer 2.2 des Kreisschreibens Nr. 45 der ESTV vom 12. Juni 2019.

2	Obligatorische Angaben für den Informationsaustausch (vgl. Art. 6 Zusatzabkommen und Art. 28ter DBA CH-FR)
3	Obligatorische Angaben für die Berechnung der Ausgleichszahlung an Frankreich (vgl. Art. 10 Zusatzabkommen)

*	 Aus Gründen der Lesbarkeit werden in den vorliegenden Erläuterungen nur die männlichen Formen verwendet. 
Frauen sind selbstverständlich mitgemeint.
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